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Litterarisches.

(Aus dem Aargau.) Das neue Jahr hat uns
eine kleine Broschüre „Ueber die Verbesserung der Wirth-
schaft in Gemeindswaldungen von I. WietliSbach, Forst-
inspektor in Bremgarten" zu Gesicht gebracht, die wir als
eine erfreuliche Erscheinung begrüßen, denn sie zeigt uns
den Weg, den die Staatsforstbeamtcn einschlagen müssen,

wenn sie ihre Stellung als Volksbeamte recht verstehen und
mit wahrer Liebe und heiligem Eifer für das Wohl der
Wälder und des Volkes im Allgemeinen und nicht nur für
die paar hundert Jucharten Staatswälder, die ihnen an-
vertraut sind, wirken wollen.

Wenn auch die kleine Broschüre (gedruckt in der Zehn-
dcr'schcn Offizin in Baden) nicht eigentlich in den weitern
Buchhandel gebracht wurde, so verdient selbe nichts desto

weniger ehrenvolle Erwähnung, namentlich in oben ange-
führter Hinsicht. Die wirklich bedauerliche Vernachlässigung
der meisten Gemeindswaldungen in Betreff ihrer Bewirth-
schaftung hat nämlich deren Verfasser veranlaßt, vor der

Kulturgesellschaft deö Bezirkes Bremgarten einen hierauf
bezüglichen Vortrag zu halten, worin die Mitglieder der

Kulturgesellschaft ausgefordert werden, durch Wort und That
ihr Möglichstes zu thun, um diesen Uebelständen nach und

nach zu steuern. Die Kulturgesellschaft des Bezirkes Brem-
garten beschloß sofort den Druck des Vertrages des Herrn
Wietlisbach und sie ist es, welche die Veröffentlichung des-

selben und die Vcrtheilung in allen Gemeinden des Be-
zirkeö Bremgarten veranstaltet hat.

In kurzen kräftigen Zügen gibt der Verfasser die Haupt-
grundsätze an, welche eine Gemeinde zu befolgen hat, um
dem Waldunwesen zu steuern, bessere Ordnung einzuführen
und nach und nach sich selbst sowohl, als ihren Nachkommen
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ein besseres Einkommen durch ihre Waldbewirthschaftung zu
verschaffen, wobei aber zugleich vorzugsweise auch auf den

Rath aufmerksam gemacht wird, den die Gemeinden bei Ein-
richtung eines richtigen Wirthschaftsplancs von den Forst-
technikcrn sich einholen sollten.

Wenn der Vortrag auch vorzugsweise die Gemeinds-
Waldungen des Bezirkes Bremgarten vor Augen hat, so

paßt das darin Gesagte dennoch ebenso gut auf alle übrigen
Gemeinden unseres Vaterlandes — „denn nicht Forstpolizei-
„gesetzt, nicht Organisationsverordnungcn von Seite der

„Regierungen können den traurigen Waldzuständen in den

„Gemeinden einzig und allein aufhelfen; vielmehr und
„verzugsweise nur der vereinigte feste Wille wackerer Orts-
„bürgcr in Verbindung mit dem Eifer und den uncrmüd-
„lichen Bestrebungen der Forstbcamten."

Wenn auf diese Weise überall gewirkt würde, wenn
namentlich wir Forstleute uns durch öftere Fchlschlagungcn
in diesen Bestrebungen uns nicht cntmuthigen lassen, wenn
wir den rechten Weg der Belehrung durch Wort und That,
namentlich durch unsere Leistungen in den unserer Wirth-
schaft speziell anvertrauten Wäldern zu finden wissen, so

werden nach abermals 50 Jahren unsere Nachkommen die

Waldungen in einem anderen Zustande finden, als wir sie

leider größtenthcils übernommen haben, obwohl doch schon

seit längerer Zeit Forstordnungen und Forstbcamtungen an
manchen Orten bestanden haben.

Dem Verfasser obiger Abhandlung und der Kultur-
gesellschaft von Bremgarten sagen wir deßhalb unsern freu-
digen Dank für ihre Bestrebungen, die nicht ohne Erfolg
für's Ganze bleiben werden.
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